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1. Schriftliche Hausarbeit (Zulassungsarbeit) und Bachelorarbeit 
 

1.1 Umfang und Niveau 
Nach §18 Abs. 3 LPO-UA werden für die Zulassungsarbeit 10 LP vergeben. Die Zulassungs- 
arbeit soll also in Bezug auf Komplexität und Niveau so konzipiert sein, dass ein durchschnittli- 
cher Studierender diese Leistung in 250 bis 300 Arbeitsstunden erbringen kann. 

 
1.2 Zeitpunkte der Themenvergabe und der Abgabe der Arbeit 
Nach § 29 Abs. 2 LPO I soll das Thema der Zulassungsarbeit spätestens ein Jahr vor der 
Meldung zur Ersten Staatsprüfung vergeben werden. 
Für eine Anmeldung zum Ersten Staatsexamen zum Frühjahrstermin muss die Zulassungsar- 
beit spätestens bis zum 01. August des Vorjahres abgegeben werden. Für eine Anmeldung 
zum Herbsttermin hat die Abgabe bis zum 01. Februar des gleichen Jahres zu erfolgen. Eine 
Verlängerung dieser Frist um 2 Monate ist in begründeten Fällen auf Antrag möglich. 
Nach § 18 Abs. 3 LPO-UA soll der Zeitpunkt für die Vergabe des Themas den Erwerb des 
Titels „Bachelor of Education“ ermöglichen, wenn dieser angestrebt wird. 
Dies bedeutet: Wenn die Zulassungsarbeit als Bachelorarbeit für den lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengang genutzt werden soll, muss sie spätestens bis zum Ende des 10. Fach- 
semesters abgegeben sein (vgl. § 59 Abs. 2 LPO-UA). 

 
1.3 Benotung 
Nach § 29 Abs. 9 LPO I sind für die Bewertung der Zulassungsarbeit ganze Noten auf der 
Skala von 1 bis 6 zu vergeben. (Dies ist damit anders als bei allen anderen Modulprüfungen 
mit der Skala von 1 bis 5 und den Abstufungen um 0,3.) 

 
1.4 Organisatorischer Ablauf 
Der Verwaltungsablauf zur Zulassungsarbeit ist folgendermaßen: 
 Der Studierende erstellt die Zulassungsarbeit unter Betreuung eines Lehrenden. Eine of- 

fizielle Anzeige eines Bearbeitungsbeginns ist nicht nötig. 
 Der Studierende lädt die Formblätter zur Bewertung der Arbeit auf den Seiten des Prü- 

fungsamt herunter: 
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/lehramt/ 

 Der Studierende gibt die Arbeit mit den Formblättern beim Prüfer ab und erhält eine Un- 
terschrift unter das Formblatt zur Empfangsbestätigung. Diese Empfangsbestätigung 
muss der Studierende bei der Anmeldung zum Ersten Staatsexamen im Prüfungsamt 
gemäß § 29 Abs. 8 LPO I vorlegen. 

 Der Prüfer sendet die bewertete Zulassungsarbeit an das Prüfungsamt. 

1.5 Anerkennung der Zulassungsarbeit als Bachelorarbeit 
Die Zulassungsarbeit für das Erste Staatsexamen wird nach § 60 Abs. 4 LPO-UA auf Antrag 
als Bachelorarbeit im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang anerkannt. Die Note wird 
übernommen. Der Antrag hierzu findet sich auf den Seiten des Prüfungsamts: 

https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/antraege/Lehramt/ 
 

1.6 Anerkennung einer Bachelorarbeit als Zulassungsarbeit 
Alternativ zum bisher Beschriebenen könnten Lehramtsstudierende eine Bachelorarbeit erstel- 
len und gemäß § 29 Abs. 12 LPO I eine Anerkennung als Zulassungsarbeit beantragen. Hier- 
bei sind allerdings alle Regelungen für Bachelorarbeiten im jeweiligen Bachelorstudiengang zu 
beachten (z.B. im lehramtbezogenen Bachelorstudiengang §§ 60 und 61 LPO-UA). Die Arbeit 
ist von einem Prüfungsberechtigten für die Erste Staatsprüfung in der jeweiligen Schulart neu 
zu begutachten und zu beurteilen. 

 
 

2. Masterarbeit 
 

2.1 Umfang und Niveau 
Nach §14 Abs. 1 der Prüfungsordnung für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang werden 
für die Masterarbeit 30 LP vergeben. Die Masterarbeit soll also in Bezug auf Komplexität und 
Niveau so konzipiert sein, dass ein durchschnittlicher Master-Studierender diese Leistung in 
750 bis 900 Arbeitsstunden erbringen kann. 
Der Unterschied zur Bachelor-/Zulassungsarbeit liegt dabei nicht primär in der Seitenzahl, 
sondern im Niveau der Bearbeitung und der wissenschaftlichen Tiefe. 

 
2.2 Organisatorischer Ablauf 
Der Studierende vereinbart mit dem Erstprüfer das Thema und bringt dazu das zugehörige 
Formular mit. Es ist auf den Internetseiten des Prüfungsamts erhältlich. Der Erstprüfer leitet 
dieses Formular weiter. 
Der Studierende gibt die fertige Arbeit beim Erstprüfer ab. Dieser dokumentiert die Abgabe auf 
einer Empfangsbestätigung, die der Studierende mitbringt. Sie ist auf den Internetseiten des 
Prüfungsamts erhältlich. Der Studierende leitet diese Empfangsbestätigung umgehend ans 
Prüfungsamt. 

 
2.3 Nutzung der Zulassungsarbeit als Masterarbeit 
Da eine Masterarbeit mit 30 LP eine wesentlich höhere Komplexität und ein substanziell höhe- 
res Niveau als eine Bachelor- bzw. Zulassungsarbeit mit 10 LP aufweisen muss, ist eine auto- 
matische Anerkennung einer Zulassungsarbeit als Masterarbeit nicht möglich. 
Ein Studierender kann eine bereits als Zulassungsarbeit eingereichte Arbeit einem Erstprüfer 
mit einem weiteren gedruckten Exemplar erneut als Masterarbeit vorlegen, wenn er die Arbeit 
nicht bereits als Bachelorarbeit oder als andere Arbeit, die eine Voraussetzung für die Zulas- 
sung zum lehramtsbezogenen Masterstudiengang war, genutzt hat. Die Prüfer haben dann die 
Arbeit nach den Maßstäben und Anforderungen für Masterarbeiten hinsichtlich Komplexität 
und Niveau erneut zu bewerten. 
Der Studierende muss in der Erklärung am Ende der Arbeit versichern, dass er die Arbeit nicht 
bereits als Bachelorarbeit oder als andere Arbeit, die eine Voraussetzung für die Zulassung 
zum lehramtsbezogenen Masterstudiengang war, genutzt hat. Gegebenenfalls hat er in dieser 
Erklärung darauf hinzuweisen, dass er die Arbeit bereits als Zulassungsarbeit eingereicht hat. 
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Prüfungsausschuss für die modularisierte Lehrerbildung 

 
 

http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/lehramt/
http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/antraege/Lehramt/

	1. Schriftliche Hausarbeit (Zulassungsarbeit) und Bachelorarbeit
	1.2 Zeitpunkte der Themenvergabe und der Abgabe der Arbeit
	1.3 Benotung
	1.4 Organisatorischer Ablauf
	1.5  Anerkennung der Zulassungsarbeit als Bachelorarbeit
	1.6 Anerkennung einer Bachelorarbeit als Zulassungsarbeit
	2. Masterarbeit
	2.2 Organisatorischer Ablauf
	2.3 Nutzung der Zulassungsarbeit als Masterarbeit

